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III.

Leitung und Arbeitsweise

§14

(1) Das Amt wird nach dem Prinzip der Einzelleitung 
geleitet.

(2) Der Leiter wird vom Vorsitzenden des Minister
rates berufen und abberufen.

(3) Ständiger Vertreter des Leiters ist der Ernte Stell
vertreter des Leiters. Im übrigen regelt der Leiter die 
Verantwortung und das Weisungsrecht seiner Stellver
treter zur Lösung ständiger und zeitweiliger Führungs
aufgaben, die sich aus den Schwerpunkten der Leitung 
der Wasserwirtschaft in der Volkswirtschaft ergeben.

(4) Dem Leiter sind die Direktoren der Wasserwirt
schaftsdirektionen, der Generaldirektor der WB Was
serversorgung und Abwasserbehandlung, der Direktor 
des Instituts für Wasserwirtschaft sowie die Direktoren 
der zentralgeleiteten Betriebe der Wasserwirtschaft un
terstellt. Er ist ihnen gegenüber weisungsberechtigt.

(5) Der Leiter ist für die enge Zusammenarbeit mit 
den für die Wasserwirtschaft verantwortlichen Mitglie
dern der Räte der Bezirke verantwortlich. Er erläutert 
ihnen die Hauptaufgaben auf diesem Gebiet, führt Er
fahrungsaustausche durch und verallgemeinert dabei die 
besten Erfahrungen.

§ 15
(1) Das Amt gliedert sich in Abteilungen und selbstän

dige Sektoren.

(2) Die Abteilungsleiter und die Leiter selbständiger 
Sektoren sind dem Leiter gegenüber für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben direkt verantwortlich und rechenschafts
pflichtig. Sie haben kein Weisungsrecht gegenüber den 
nachgeordneten Organen, Einrichtungen und Betrieben 
und den Abteilungen Verkehr, Straßenwesen und Was
serwirtschaft der Räte der Bezirke.

§ 16
Entsprechend den Rechtsvorschriften erläßt der Leiter 

im Rahmen seines Zuständigkeitsbereiches Anordnun
gen, Durchführungsbestimmungen, Verfügungen und 
Weisungen und kontrolliert deren Durchführung.

Sicherheit
§17

(1) Das Amt entwickelt die Grundsätze für die tech
nische Sicherheit und den Brandschutz und kontrolliert

deren Einhaltung unter Einbeziehung der Werktätigen. 
Es analysiert die Erfüllung der Aufgaben auf diesem 
Gebiet sowie die aufgetretenen besonderen Vorkomm
nisse.

(2) Das Amt gewährleistet den umfassenden Rechts
schutz sowie die Wahrung von Staats- und Wirtschafts
geheimnissen in seinem Bereich und erzieht die Werk
tätigen des Wirtschaftsbereiches zur Wachsamkeit und 
zur Entwicklung eines hohen Sta'atsbewußtseins.

IV.

Rechtsstellung

§ 18
(1) Das Amt ist juristische Person und Haushaltsorga- 

nisation.

(2) Das Amt hat seinen Sitz in der Hauptstadt der 
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin.

§ 19

(1) Das Amt wird im Rechtsverkehr durch den Leiter 
vertreten.

(2) Der Erste Stellvertreter sowie der Stellvertreter 
des Leiters, die Abteilungsleiter und die Leiter selb
ständiger Sektoren sind im Rahmen ihres Aufgaben
bereiches befugt, das Amt im Rechtsverkehr zu ver
treten.

(3) Andere Mitarbeiter des Amtes sowie andere Perso
nen können entsprechend den Rechtsvorschriften durch 
den Leiter zur Vertretung des Amtes im Rechtsverkehr 
bevollmächtigt werden.

V.

Schlußbestimmungen

§20

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 15. Oktober 
1959 über das Statut des Amtes für Wasserwirtschaft 
(GBl. I S. 807) außer Kraft.

Berlin, den 5. Februar 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t o p h
Vorsitzender
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